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Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

bereits mit unserem Mandantenrundbrief Nr. 10 hatten wir Sie auf die geplante Neuregelung 

des Bauvertragsrechtes hingewiesen, welches das Bundeskabinett am 02.03.2016 auf der 

Grundlage des Koalitionsvertrages geschlossen hatte. Mit dem Mandantenrundbrief Nr. 11 hat-

ten wir Ihnen dann berichtet, dass zwischenzeitlich eine Anhörung des Rechtsausschusses des 

Bundestages stattgefunden hat. Wir gingen davon aus, dass das Gesetz noch Ende des Jahres 

2016 verabschiedet werde. 

 

Wir hatten Sie in den letzten fünf Jahren im Rahmen der Fortbildungsveranstaltungen, die je-

weils Anfang des Jahres im Food-Hotel in Neuwied stattgefunden hatten, über die Grundzüge 

des Bauvertragsrechtes fortgebildet. Es war unsere Absicht, zu Beginn des Jahres 2017 dann 

eine Fortbildungsveranstaltung über das neue Bauvertragsrecht durchzuführen. Das wird leider 

nicht möglich sein, weil aufgrund heftiger Lobbyarbeit, insbesondere der Baustoffindustrie und 

der Großmärkte, sich SPD und CDU immer noch nicht über den endgültigen Text des Gesetzes 

geeinigt haben. Der Streit entzündet sich an der geplanten Neuregelung, wonach der Handel für 

mangelhaftes Baumaterial nicht nur durch Neulieferung, sondern auch durch Ein- und Ausbau 

haften soll. Die ungerechte Benachteiligung des Handwerkers und Unternehmers, der für mög-

liche, u.U. extrem hohe Aus- und Einbaukosten wegen der Verwendung fehlerhaften Bauma-

terials alleine haften muss, war Gegenstand fast jeder der letzten Fortbildungsveranstaltungen.  
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Nachfolgend lichten wir einen Aufsatz ab, der in der FAZ vom 07.01.2017 abgedruckt war. 

Diesem Aufsatz entnehmen Sie den Kampf der Lobbyisten, welcher die Verabschiedung des 

Gesetzes verzögert.  

 

Noch hoffen wir, dass das Gesetz bis Mitte des Jahres 2017 verabschiedet wird. Sobald die 

Verabschiedung sicher sein wird, werden wir eine Fortbildungsveranstaltung über das neue 

Bauvertragsrecht durchführen, damit Sie in der Praxis für die neue Rechtsanwendung vorberei-

tet sind.  
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Einstweilen verbleiben wir mit noch guten Wünschen für das Jahr 2017 

 

 

 

 

Dr. Rossbach 


